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ABLAUFPROGRAMM WS 2011/2012
Änderungen vorbehalten!
Entwicklung und Akteure

6. Okt.
(Einheit 1)
Entwicklung des Umweltvölkerrecht (UVR) 

(Einheit 2)
Akteure der Rechtssetzung: (Staaten, IOs, NGOs, TNCs) 



(UNEP – UNCED – CSD –– UNECE – Greenpeace) 
Rechtsquellen - Verfahrensregeln
20. Okt. 
(Einheit 3)
Völkervertragsrecht (VVR), Völkergewohnheitsrecht (VGR), 
Allgemeine Rechtsgrundsätze (ARG), Ius Cogens, Soft law (Einheit 4)
Rechtsdurchsetzung, Rechtsfolgen, Streitbeilegung
Spezielle Themenbereiche
3. Nov.
(Einheit 5+6)
Internationale Wasserläufe, Meere und Ressourcen + 





Kurzreferate
10. Nov.
(Einheit 7+8)
Abfälle und gefährliche Stoffe + Kurzreferate
17. Nov.
(Einheit 9+10)
Natur- und Artenschutz, Biologische Vielfalt, Gentechnik + 





Kurzreferate
1. Dez.
(Einheit 11+12)
Luft, Ozonschicht, Klima + Kurzreferate
Wiederholung + Falllösung
15. Dez.
(Einheit 13)
Wiederholung

(Einheit 14)
Falllösung
12. Jan.
(Einheit 15)
ENDKLAUSUR (1. Termin)

Kursverlauf und Zeugniserwerb:
A.) LITERATUR:
Für die Nutzung der auf WebCT aufgeladenen Unterrichtsmaterialien zu diesem Kurs wird es möglich sein, sich von 1. bis 31. Oktober d.J. unter nachstehendem link selbst zu registrieren: http://xanthippe.edu.uni-graz.at/webct/entryPage.dowebct. 
B.) ANMELDUNG und ANWESENHEIT: 
Die Anmeldung für den Kurs ist ausnahmslos per UNIGRAZonline möglich. Die Abmeldung vom Kurs ist nur bis zum Beginn der 3. Stunde möglich, danach wird jeder/e, der/die sich angemeldet hat, als Kursteilnehmer/in geführt. Wer insgesamt mehr als zweimal fehlt, kann nicht positiv beurteilt werden: Ausnahmen gelten nur in DRINGENDEN Fällen und für jene Kursteilnehmer, die über eine im Dekanat der Rechtswissenschaften einzuholende offizielle ANWESENHEITSBEFREIUNG verfügen. Wer an der ENDKLAUSUR ohne Grund nicht teilnimmt wird negativ beurteilt. 
C.) VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN POSITIVEN ZEUGNISERWERB:
· Schriftliche Endklausur (60 % - Anteil der Gesamtnote)
· Mündliche Leistung (Kurz-Referat) (30% - Anteil der Gesamtnote)
· Mitarbeit/Diskussionsbeitrag (10% - Anteil der Gesamtnote)
D.) ALTERNATIVE PRÜFUNGSTERMINE:
Wer den Endklausurtermin aus dringendem Grund nicht wahrnehmen kann bzw. bei der Klausur negativ beurteilt wird, hat die Möglichkeit an alternativen Prüfungsterminen unter der Voraussetzung teilzunehmen, dass er/sie angemeldet war und am Kurs tatsächlich teilgenommen hat. 
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